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7.) Verschiedenes 
Anträge von Mitgliedern müssen berücksichtigt werden, wenn sie mindestens 2 
Wochen vor der Versammlung schriftlich beim 1.Vorsitzenden eingegangen sind. 
Der Vorstand muß eine Mitgliederversammlung auch dann einberufen, wenn ein 
Drittel aller ordentlichen Mitglieder eine Einberufung schriftlich unter Angaben von 
Gründen beantragt. 
Über alle Versammlungen sind Niederschriften anzufertigen, die mindestens alle 
Anträge, Beschlüsse und Wahlergebnisse beinhalten müssen. Sie werden vom 
Versammlungsleiter und dem Schriftführer unterzeichnet. 

 
 
 
 
 
 
      § 8 
 
                 Kassenprüfung 
     = ============ 
 
Die Kassenprüfer werden durch die Mitgliederversammlung auf die gleiche Dauer wie 
die Vorstandschaft gewählt. Sie dürfen kein anderes Amt im Verein bekleiden. 
Ihre Aufgabe ist es, sich durch Stichproben von der Ordnungsmäßigkeit der Kasse 
und der Buchführung zu überzeugen, am Jahresabschluß eine eingehende Prüfung 
der Bücher, Belege und des Jahresabschlußes vorzunehmen und das Ergebnis der 
Prüfung der Mitgliedsversammlung vorzutragen. 
 
 
 
 
 
 
      § 9 
 
     Auflösung des Vereins 
             ================== 
 
Der Verein kann nur durch Beschluß einer dazu einberufenen Mitgliederver- 
sammlung aufgelöst werden. 
Zu diesem Beschluß ist eine Mehrheit von drei Viertel der erschienenen Mitglieder 
erforderlich. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
fällt das Vermögen des Vereins an die Gemeinde Kleinblittersdorf - Ortsteil 
Sitterswald, die es ausschließlich und unmittelbar zu den in § 2 genannten 
gemeinnützigen Zwecken zu verwenden hat. 
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